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für den Amtsbemk NnriM.
Nr . 71 . Mittwoch , 4 . November 1914 .

Bildung eines Fischereigebietes der
Dreckwalz betr .

Wir bringen nachstehende Verordnung zur
öffentlichen Kenntnis .

Durlach den 27 . Oktober 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Anordnung
Auf Grund des Art . 1 Abs . 1 des Gesetzes

vom 3 . März 1870 , die Ausübung und den
Schutz der Fischerei betr . , und des 8 5 der
Landesstschereiordnung vom 3 . Februar 1888
werden folgende Gemeindefischwasser als zu¬
sammengehöriges Fischereigebiet erklärt :

1 . Auf Gemarkung Wössingen :
die Dreck walz bis zur Gemarkungsgrenze

Jöhlingen mit den Zuflüssen :
a) links : der Krebsbach ,
b) rechts : ein nicht näher benannter Quell¬

bach .
2 . Auf Gemarkung Jöhlingen :

die Dreckwalz von der Wössinger bis zur
Weingarter Gemarkungsgrenze mit den Zu¬
flüssen :

g.) links : keine ,
b ) rechts : das Grundwasser und ein un¬

benannter Graben .
3 . Auf Gemarkung Weingarten :

die Dreckwalz von der Jöhlinger Ge¬
markungsgrenze bis zum oberen Ortsetter¬
beginn von Weingarten mit den Zuflüssen :

g ) links : keine ,
b) rechts : ein nicht besonders benannter

Graben .
Ausgeschlossen von dem Fischereigebiee bleibt

die sogenannte „ Lettengrube " muf Gemarkung
Weingarten .

Als Verwaltungsbehörde , der die Aufsichts¬
rechte des Artikels 1 des genannten Gesetzes
zukommcn , wird das Gr . Bezirksamt Durlach
bestimmt .

Karlsruhe den 21 . Oktober 1914 .
Grvßh . Ministerium des Innern .

Der Ministerialdirektor :
gez . Weingärtner .

Wir bringen nachstehende Verordnung zur
öffentlichen Kenntnis.

Turlach den 27 . Okiobcr 1914 .
ÄroßherzoglicheS Bezirksamt.

Verordnung .
Den Verkehr mit Fuhrwerken betr .
Auf Grund des 8 366 Ziffer 10 R .Str .G .B .

wird auf Verlangen des stellvertretenden Ge¬
neralkommandos des XIV . Armeekorps für
die Dauer des Kriegszustandes mit sofortiger
Wirkung verordnet , was folgt :

8 1 -
'

Alle Fuhrwerke , welche auf öffentlichen
Wegen fahren , müssen bei der Fahrt die
rechte Seite der Fahrbahn einhalten .

Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe
bis zu 60 oder mit Haft bis zu 14 Tagen
bestraft .

Karlsruhe den
'
22 . Oktober 1914 .

_ Großh Ministerium des Innern ._
Die Verleihung von Stipendien aus

der Lamprecht-Familien - Stif¬
tung betr .

Aus der l) r . Lamprecht - Familien - Stiftung
sind Stipendien zu vergeben .

Genußberechtigt sind evangelische männliche
Nachkommen des Schultheißen Johann Bern¬
hard Lamprecht in Wilferdingen , die den
Namen Lamprecht führen und eine höhere
Lehranstalt oder Hochschule besuchen oder eine
Kunst

' oder ein Handwerk erlernen .
Bewerbungen sind unter Anschluß der Nach¬

weise über Abstammung , Vermögen , Studien¬
gang und Führung bis 1 . Dezember d I bei
dem Unterzeichneten Ministerium einzureichen

Für Kriegsteilnehmer können Gesuche durch
Angehörige eingereicht werden .

Karlsruhe den 21 . Oktober 1914 .
Gr . Ministerium des Kultus und Unterrichts .

Böhm .
Vorstehendes bringen wir hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis .
Durlach den 27 . Oktober 1914 .

_ Großherzogliches Bezirksam t ._
Die Handhabung der Stratzenpolizei

betreffend .
Es sind neuerdings wieder Klagen darüber laut

geworden , datz die Vorschriften der Straffcnpolize «
ordnung nicht genügend eingchalten werden , ins¬
besondere die Bestimmungen über die Beleuchtung von
Fuhrwer ' en und Fahrrädern , über das Lagern von
Gegenständen auf öffentlichen Wegen und Plätzen und
Beleuchtung de , selben , schüeß' ich über das Ausweichen
der Fuhrwerke ,
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Wir bringen deshalb die in Betracht kommenden
Borschriften wieder holt zur öffentlichen Kenntnis und
machen daraus ausmerksam , daß Zuwiderhandlungen
gegen diese Bestimmungen mit strengen Strasen
geahndet werden . iss 13 St .P O )

8 13 der Strastrnpolizeiordmrng :
Beleuchtung der während der Dunkelheit fahrenden

Fuhrwerke .
Fuhrwerke , welche nach ein getr >teuer Dunkelheit

auf öffentlichen Wegen fahren , müssen mit einer hell-
leuchtenden Laterne versehen sein, wobei die Führung
rot oder grün geblendeter Laternen unt rsagt ist.

8 2 der V . O . vom 7 . November 1307, de »
Verkehr mit Fahrrädern aus öffentlichen Wegen

und Plätzen betr .
Jedes Fahrrad muh versehen sein :

3 . während der Dunkelheit und bei starkem Nebel
mit einer hellbrennenden Laterne mit fai blosen Gläsern ,
welche den Lichtschein nach vorn auf die Fahrbahn wirft .

8 ö der Strahcnpolizeiordnung :
Beleuchtung von aus öffentlichen Wegen und

Plätzen aufgestellte » Gegenstände » .' Wer aus öffentlichen Wegen und Plätzen Gegen¬
stände , durch welch .: der freie Verkehr gehindert wer¬
den kann , aufstellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu sorgen , daß dieselben während der Dunkelheit ge¬
nügend beleuchtet sind . Diese Verpflichtung liegt , wenn
Fuhrwerke durchreisender Personen auf öffentlichen
Wegen und Plätzen während der Dunkelheit aufgestellt
sind, sowohl dem Leiter des Fuhrwerks , als dem W :rte
vb , bei welchem der Reisende eingestellt hat .

8 123 Ziffer 5 Polizeistrasgesetzbnch :
An Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu

11 Tagen wird bestraft :
Wer bei Leitung eines Fuhrwerks sich durch Sehlasen

oder sonstiges Verschulden in rine Lrge gebracht hat ,
daß er sein Gespann nicht mehr gehörig zu leu ' en
imstande ist.

8 14 (Begegnung von Fuhrwerken im all¬
gemeinen ) .

Kommen zwei Fuhrwerke auf öffentlichen Wege »
einander entgegen , so sollen sie sich nach rechts aus -
weichen .

Findet jedoch di : Begg - rmg auf steilen W gen
längs eines Abhangs stait , so soll mit dem bergauf
fahrenden Fuhrwerk gegen den Abhang ausgewichen
werden .

8 13 (Begegnung von Fuhrwerken auf engen
Wegen ) .

Ist wegen der Enge oder sonstig « ! Beschaffenheit
des Weges das Ausweichen nicht möglich , so hat der¬
jenige , welcher das ihm entgegenkommende Fuhrwerk
zuerst bemerken kann , an einer zum Borbcilasse »
passenden Stelle so lange zu halten , bis das andere
Fuhrwerk vorbeigesahren ist .

Auf solchen Wegen sollen sich die Fuhrleute durch
Zniuf , Knallen mit der Peitsche , die Postillone mit
dem Horn , Zeichen geben .

8 16 (Verhalten von Fuhrwerken bei Unmög¬
lichkeit des Borbeisahrensl .

Treffen zwei Fuhrwerke an einer Stelle zusammen ,
wo auch kenr Vvrbtilassen möglich ist , so muß das
jeuige znrücksahrcn für welches dies nach den Um
stünden , insbesondere nach der Entfernung der nächsten
Ausweichstelle , nach Beschaffenheit . Gesäll und Richtung
des Weges uud nach der Ladung mit den wenigsten
SchwierigkeitiN verbunden ist.

8 1 ? (Begegnung von Reitern und Herden
mit Fuhrwerken ) .

Reiter und Horden haben jedem ihnen begegnenden
Fuhrwerk auszuweichen .

Bei engen Wegen soll das Fuhrwerk denselben , um
ihnen das sichere Vorbeikommen zu ermöglichen , so
viel als tunlich Raum lassen , auch nötigenfalls , na¬
mentlich bei Begegnung Mit Herden , Schritt fahrenoder anhalten .

Treffen Reiter oder Herden mit Fuhrwerken aus
Wegen zusammen , wo kein Ausweichen oder Borbei¬
lassen möglich ist, so müssen die elfteren umkehren .

8 18 (Begegnung von Herde » und Reitern
miteinander ) .

Wenn zwei Herden oder Reiter einander entgegen -
kommen , so soll es unter ihnen ähnlich gebalten wer¬
den . wie für die Fuhrwerks in den ZZ 14 — 16 vor¬
geschrieben ist.

8 13 (Nachfahren und Nachrciten ) .
Die Führer von Herden sowie von langsam fahren¬den Fuhrwerken sollen , wo dies nach der Breite und

Beschaffenheit des Weges tunlich ist, die nachkommen¬den schneller fahrenden Fuhrwerke und die nachkom -
wenden Reiter auf gegebenes Zeichen ( tz 15 Absatz 2 )links an sich vorüber lassen , indem sie nach rechts
answcichen .

8 19 a ( Fahrräder ) .
Als Fuhrwerke im Sinne der ZA 13 - 16 sind auch

Fahrräder zu betraetstcn .
Durlach den 27 . Oktober 1914

_ Großhe ezogliches Bezirksamt _Maul - und Klauenseuche betreffend .
Die Maul - und Klauenseuche ist auch iu

dem Stalle deS Händlers Lippmanu Maier iu
Malsch , Amt Ettlingen , ausgebrvcheu .

Die üblichen Sperrmaßregeln wurden an -
geordnet .

Durlach den 30 . Oktober 1914 .
— _ Großher zogliches Bezirksamt .

Maul - und Klauenseuche betreffend .
Die Maul - und Klauenseuche ist auch in

dem Stalle des Landwirts Weudelin Brecht iu
Ettlingen ausgebrvcheu .

Die üblichen Sperrmaßregelu wurden un¬
geordnet .

Durlach den 30 . Oktober 1914 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .

Maul - und Klauenseuche betreffend .
Tie Maul - uud Klauenseuche ist iu Wieseu¬

tah Amt Bruchsal , svivie iu Dietlingen , Amt
Pforzheim , ausgcbrocheu .

Die üblichen Sperrmaßregelu wurden un¬
geordnet .

Durlach , den 2 November 1914 .
— Gi 'vscherzoaliches Bezirksamt .

Maul - und Klauenseuche betreffend .
Die Maul - und Klauenseuche ist auch in dem

Viehbestände des Richard Mauuherz in Müuzes -
beim , Amt Breiten , » nd in den Stallungen
des Ludwig Schnürer ! ^

'
. in Eggenstein und

des Gemeindcrechncrs Wilhelm Gräber iu
Teutschueureut , Amt Karlsruhe , ausgebrvcheu .

Die üblichen Sperrmaßregelu sind unge¬
ordnet .

Durlach den 29 . Oktober 1914 .
Großherzvgliches Bezirksamt .
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